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II. KAPITEL

DIE «FINANZAFFARE» UND IHR UMEFEELD

1. REGIERUNG UND OPPOSITION IM KANTON BERN

Man hitte erwarten konnen, die Trennung vom Nordjura wirke
auch im alten Bernbiet als Signal und l6se zum Beispiel eine
Gesamtrevision der bald hundertjihrigen Kantonsverfassung aus. Da
aber binnen kurzem eine Menge von Einzelbestimmungen den
neuen Verhiltnissen anzupassen waren, blieb vorderhand kaum Zeit
fiir anderes, Grundsitzlicheres. So begniigte man sich vorerst mit
einer «Verfassungsgrundlage fiir den Kanton Bern in seinen neuen
Grenzen». Sie sah vor, dass an Beratungen iiber Geschifte, die allein
den verbleibenden Kanton Bern betrafen, die 13 Abgeordneten aus
den Bezirken Pruntrut, Delsberg und Freiberge nicht mehr teilnah-
men. Nachdem auch das Volk an der Urne dieser Anderung
zugestimmt hatte, bereinigte dieser «Rat der 187» eine grosse Zahl
von Vorschriften. So garantierte nun die Kantonsverfassung — ent-
sprechend der geringeren Bevolkerungszahl — dem Berner Jura nur
noch einen Sitz im Regierungsrat statt zwei wie bisher, und ein
Gesetz schuf eine oftentlich-rechtliche Korperschaft Berner Jura mit
einer eigenen Abgeordnetenversammlung. Diese sollte «iiber die der
Korperschaft vom Regierungsrat zur Stellungnahme unterbreiteten
Angelegenheiten» beraten und ihren Vorstand mit der Einreichung
von Antrigen beim Regierungsrat beauftragen, doch trat dieses
Organ kaum je in Erscheinung. Soweit es notig war, billigte das
Volk diese Regelungen in einer Abstimmung vom 26. Februar 1978.

Nach der formellen Trennung der beiden Kantone am 1. Januar
1979 bildeten die 187 den Grossen Rat des Kantons Bern bis zu den
reguliren Neuwahlen im Friihjahr 1982. Auf diesen Termin hin
stockte man die Legislative wieder auf 200 Volksvertreter auf, indem
man die 13 Mandate, welche der Nordjura innegehabt hatte, ent-
sprechend der letzten Volkszihlung auf andere Amtsbezirke verteil-
te 108
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Als die Sozialdemokraten 1938 mit zwei und 1946 mit drei
Vertretern in die Kantonsexekutive einzogen, verloren sie den
Charakter einer Oppositionspartei zum guten Teil. Zwar deckte sich
ihre Meinung oft nicht mit derjenigen der Bauern-, Gewerbe- und
Biirgerpartei und des Freisinns, sowenig wie es gelegentlich an
Differenzen zwischen diesen beiden Gruppen fehlte. Aber gerade
wihrend des Zweiten Weltkrieges liess die Gefahr von aussen die
Parteien und ihre Mitglieder in den Behorden niher aneinanderriik-
ken, und wenig spiter fiihrte der Kampf gegen den Separatismus im
Jura sie erneut zusammen. Denn in dieser Frage gab es keine
Unterschiede zwischen den grossen Parteien im alten Kantonsteil.
Die Sozialdemokraten lehnten hier Forderungen und Kampfweise
des Rassemblement jurassien ebenso kompromisslos und leiden-
schaftlich ab wie die Biirgerlichen.

Auch in den kantonalen Volksabstimmungen zeigte sich nur
noch selten Opposition. Zwischen 1951 und 1973 wurden von iiber
180 Vorlagen der Behorden bloss 9 verworfen. Die Stimmberech-
tigten, zu denen unterdessen auch die Frauen gehorten, genehmig-
ten dann 1972 mit 84000 Ja gegen 70000 Nein die Abkehr vom
obligatorischen Gesetzesreferendum, das also im Kanton Bern etwas
mehr als hundert Jahre lang gegolten hat. Fortan stimmten die
Berner iiber Einfiilhrung oder Anderung kantonaler Gesetze nur
noch ab, wenn es der Grosse Rat von sich aus beantragte oder wenn
mindestens 5000 Stimmberechtigte es mit ihrer Unterschrift ver-
langten. Damit verminderte sich die Zahl der kantonalen Urnen-
ginge auf einen bis zwei im Jahr, doch hob sich deswegen die
Beteiligung nicht etwa. Sie blieb im Kanton gewo6hnlich unter 40%,
ausser wenn gleichzeitig auch die Eidgenossenschaft zum Entscheid
tiber Umstrittenes aufrief®.

Stimmte das Volk nun seltener ab als vorher, so gewann es daftir
wenig spater ein anderes politisches Recht. Als letzter Kanton in der
Eidgenossenschaft hatte Bern bisher seine beiden Stinderite durch
den Grossen Rat gewihlt mit der Begriindung, so lasse sich die
Beriicksichtigung von Kandidaten aus dem Jura leichter durchset-
zen. Nun fiel dieses Argument kaum mehr ins Gewicht, denn der
Siidjura allein konnte keinen bleibenden Anspruch auf einen der
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zweil bernischen Stinderatssitze erheben. Die sozialdemokratische
Parte1 des Kantons Bern verlangte 1973 in einer Initiative die
Volkswahl der Stinderite, weil sie sich davon bessere Chancen fur
Anwirter aus ihren Reihen versprach. Dem Vorstoss hafteten for-
male Fehler an, doch mit seinem Ziel war man allgemein einver-
standen. Deshalb schlug der Grosse Rat auf eine Motion aus seinen
eigenen Reihen hin die Anderung selber vor. Am 4. Dezember 1977
stimmte dann auch das Volk mit 169 ooo Ja gegen 61 ooo Nein zu.

Bei der zweiten Lesung der Vorlage im Grossen Rat hatte sich
knapp die Vorschrift durchgesetzt, die Amtsdauer der bernischen
Stinderite sei auf zwolf Jahre zu beschranken. Diese stirkere Rota-
tion sollte die Aussichten des Siidjuras verbessern, von Zeit zu Zeit
ebenfalls einen Standerat zu stellen. Dazu ist es aber seither noch nie
gekommen, ebensowenig wie sich die Hoffnungen der Sozialdemo-
kraten erfiillten. Faktisch hat sich also bisher wenig geindert, und
die Berner Stinderite stammten weiterhin aus den gleichen Parteien
wie bei der Wahl durch den Grossen Rat. Die Vorschrift der
Amtszeitbeschrinkung wurde bei der Totalrevision der Kantonsver-
fassung von 1993 stillschweigend wieder aufgehoben '

Von 1946 an stellten vierzig Jahre lang die Bauern-, Gewerbe-
und Biirgerpartei (1971 in Schweizerische Volkspartei umbenannt)
je 4, die Sozialdemokraten je 3 und die Freisinnigen je 2 Regie-
rungsrite. Das entsprach ungefihr ihrer Stirke im Grossen Rat. Dort
war die Zahl der Sitze seit 1954 auf 200 festgelegt, und lange blieb
bloss etwas mehr als ein Dutzend davon nicht in den Hinden der
drei grossen Parteien. Zu den rund 10 Konservativ-Christlichsozia-
len — meist aus dem Jura — kamen von 1938 bis 1958 der Freiwirt-
schafter Fritz Schwarz und nach der Mitte der dreissiger Jahre
einzelne Vertreter des Landesrings der Unabhingigen des Migros-
Grunders Gottlieb Duttweiler. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg
eroberte die kommunistische Partei der Arbeit 3 Mandate, aber nur
fiir eine einzige Amtsdauer. Erst 1958 zog auch die Evangelische
Volkspartei in den Grossen Rat ein und vier Jahre spiter ebenfalls
das Junge Bern, eine biirgerliche Oppositionsgruppe vornehmlich
aus Studentenkreisen, die sich nach ihrer Griindung 1955 vorerst
auf die stadtbernische Gemeindepolitik konzentriert hatte. Nach
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1974 kamen dann mit der Nationalen Aktion und der Eidgendssi-
schen Demokratischen Union sowie der POCH (Progressive Or-
ganisationen der Schweiz) Gruppen dazu, die weiter rechts oder
weiter links standen als die grossen biirgerlichen Parteien und die
Sozialdemokraten. Sie alle stellten aber selten mehr als je einen
Abgeordneten, vermochten deshalb auch kaum je eine Fraktion zu
bilden und konnten eine Vorlage weder im Grossen Rat noch durch
ihren Anhang bei einer Volksabstimmung gefihrden. So wiegten
sich Regierungsparteien und Regierung im Glauben, sie vertriten
die Meinung des Volkes und wiirden in seinem Sinne handeln, auch
wenn sie es nicht jedesmal nach seiner Meinung fragten.

2. RUDOLF HAFNERS ENTHULLUNGEN

Dieses nach aussen hin solide, kaum erschiitterliche Geflige der
bernischen Politik geriet vom Spitsommer 1984 an aus unschein-
barem Anlass in Schwingungen, die es voriibergehend aus seinen
Fundamenten zu heben drohten. Um endgiiltig zu beurteilen, bis
in welche Tiefe die Erschiitterung wirklich reichte, fehlt heute wohl
noch die geniigende Distanz. Regierungsrite waren damals Ernst
Blaser, Werner Martignoni, Bernhard Miiller und Peter Schmid von
der Schweizerischen Volkspartei, Kurt Meyer, Gotthelf Biirki und
René Birtschi (als Nachfolger des kurz zuvor verstorbenen Henri
Sommer) von den Sozialdemokraten und Henri-Louis Favre sowie
Hans Krihenbiihl von den Freisinnigen.

Am 23. August 1984 schickte der 33jihrige Rudolf Hafner, seit
1980 Revisor bei der Finanzkontrolle des Kantons Bern, einen
23seitigen Bericht an die Mitglieder des Grossen Rates. Darin
beschuldigte er den R egierungsrat, er habe immer wieder Vorschrif-
ten des Finanzhaushaltgesetzes verletzt, Lotterie- und Fondsgelder
threm Zweck entfremdet, heimlich politische Organisationen und
Abstimmungskomitees mit Zuwendungen aus 6ffentlichen Geldern
unterstiitzt und durch buchhalterische Tricks solche Finanzmanéver
verschleiert. Hafner forderte deshalb eine Disziplinaruntersuchung
gegen die Mitglieder der Kantonsexekutive.
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Regierungsrat und Verwaltung reagierten ungeschickt. Sie ver-
anlassten eine Durchsuchung der Wohnung Hafners durch die
Polizei, weil er moglicherweise Amtsgeheimnisse verletzt habe. So
entstand der Eindruck, man habe den unbequemen Kritiker ver-
haften und mundtot machen wollen, statt seine Beanstandungen
zu priifen. In der Herbstsession, die gleich darauf anfing, wihlte
der Grosse Rat eine 17kopfige Besondere Untersuchungskommis-
sion (BUK) mit 13 Mitgliedern aus den grossen Regierungspartei-
en und je einem Vertreter der kleinen Fraktionen. Prisidentin
wurde Fiirsprecherin Rosmarie Felber von der christlich-sozialen
Volkspartei. Die Kommission begann gleich mit ihrer Arbeit,
wollte aber Ergebnisse erst beim Abschluss der Beratungen be-
kanntgeben. So erfuhr die Offentlichkeit erst im Herbst 1985, mehr
als ein volles Jahr nach Hafners erstem Auftreten, Genaueres iiber
das Vorgefallene.

Als der Grosse Rat in der Novembersession 1985 endlich tiber
den Bericht der Besonderen Untersuchungskommission zu Hafners
Eingabe vom August 1984 diskutieren konnte, interessierte sich das
Publikum bereits weniger flir die Debatten im Kantonsparlament
als fiir neue Enthiillungen, die Hafner in einem zweiten Schub Ende
Oktober 1985 eben der Besonderen Untersuchungskommission
zugeleitet hatte. Anders als beim ersten Mal ging es nun weniger
um Spezielles aus dem Bereich von Buchfithrung und Finanzkon-
trolle, woriiber sich der Durchschnittsbiirger kein eigenes Urteil
bilden konnte und sich deshalb wohl auch weniger erregen liess.
Was Hafner jetzt vorbrachte, lag zum Teil der Vorstellungs- und
Erfahrungswelt des Biirgers niher, nimlich Missbriuche beim Bud-
getkonto «Unvorhergesehenes» und bei der Verwendung von Lot-
teriegeldern, vor allem aber die Verrechnung von Spesen durch
Mitglieder des Regierungsrates''".

Der Vorschlag des Kantons enthielt jeweilen einen Posten «Un-
vorhergesehenes» von 300 ooo Franken, iiber den der Regierungsrat
verfligte. In die Zahlungen hatte nur die Staatswirtschaftskommis-
sion Einblick, nicht aber die einzelnen Grossrite, und auch die
Finanzkontrolle unterliess es aut Weisung ihres eigenen Chefs
ausdriicklich, diese Ausgaben auf ihre Gesetzmissigkeit hin zu
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priifen. Zudem forderte es ein wirksames Verfahren kaum, wenn
der erste Sekretir der Finanzdirektion, die zu iiberpriifen war,
zugleich als Sekretir der Staatswirtschaftskommission in einer
Schliisselstellung der Kontrollinstanz sass.

Uber das «Unvorhergesehene» wurden zum Beispiel Beitrige
geleitet, die der Offentlichkeit nicht bekannt werden sollten, weil
sie dort Anstoss erregt hitten, etwa Gelder flir die antiseparatistische
Force démocratique, fiir die Aktion Bernisches Laufental oder fiir
Parteien und Verbinde, die bei kantonalen Volksabstimmungen den
Kampf fiir umstrittene Vorlagen fiihrten. In anderen Fillen nutzte
man das «Unvorhergesehene», um Nachkredite und Ratsdebatten
dariiber zu vermeiden oder um die Finanzkompetenzen des Grossen
Rates und gelegentlich sogar die Moglichkeit eines fakultativen
Referendums zu umgehen. Es diente auch nicht der Transparenz,
dass die Gelder bisweilen auf recht verschlungenen Wegen zu ihren
Empfingern gelangten.

Die Existenz des Kontos war nicht unbekannt. Der Aussenseiter
Grossrat Luzius Theiler von der kleinen Gruppe der Demokrati-
schen Alternative hatte dazu mehrmals bei Verhandlungen tiber
Budget oder Staatsrechnung Fragen gestellt, doch wischte der Fi-
nanzdirektor sie mit der Bemerkung unter den Tisch, es sei dem
Regierungsrat nicht zuzumuten, flir einen Posten von 300000
Franken sozusagen Striptease zu machen, und der Grosse Rat billigte
diese Auffassung''2.

Schon seit der ersten Hilfte des 20.Jahrhunderts existierte im
Kanton Bern die SEVA, eine Lotterie — urspriinglich fiir Seeschutz,
Verkehrswerbung und Arbeitsbeschaffung —, der spiter auch Gelder
aus dem Schweizer Zahlenlotto zuflossen. Sie waren flir wohltitige
und gemeinniitzige Zwecke bestimmt, und der Regierungsrat legte
diese Begriffe sehr weitherzig aus, wenn er jihrlich insgesamt rund
8—10 Millionen Franken aus Lotteriegewinnen verteilte. So unter-
stiitzte er, zum Teil auf dem Umweg iiber das Budgetkonto «Un-
vorhergesehenes», die Titigkeit der Force démocratique oder der
berntreuen Laufentaler, aber er spendete auch Geld zur Beeinflus-
sung der Juraplebiszite von 1974 und 1975 oder der Gemeindewah-
len in Moutier 1982.
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Dazu speisten Lotterieertrige von je rund 1o ooo Franken jihrlich
bei jeder der 14 Direktionen der bernischen Staatsverwaltung ein
«Kisseli» flir kleinere Ausgaben bei geselligen oder dhnlichen An-
lassen. Nach dem Urteil von Rechtsexperten handelte es sich dabei
— entgegen der Auffassung des Regierungsrates — nicht um private
Mittel, iiber welche die Exekutive dem Grossen Rat keine Rechen-
schaft schulde. Stossend war die Verwendung der «Kisseli» auch
deshalb, weil fiir ahnliche Zwecke jeder R egierungsrat bereits iiber
seine normale Besoldung hinaus eine Reprisentationszulage von
jahrlich 10000 Franken bezog.

Grossrat Luzius Theiler hatte diesen Problemkreis schon 1981
und 1983 in einer Interpellation und in einer Motion aufgegriffen,
doch antwortete der Polizeidirektor, der in dieser Sache federfiih-
rend war, unvollstindig und fiir die Kontrolle der Auszahlungen
sogar falsch. Beide Vorstosse fanden im Rat keine Unterstiitzung.

Nun kam die Besondere Untersuchungskommission zum ein-
deutigen, harten Schluss, es liege Missbrauch von Lotteriegeldern
vor, und einzelne Regierungsrite hitten «beim Spesenbezug eine
wenig grossziigige Mentalitiat an den Tag» gelegt '3,

Die Mehrzahl der Regierungsrite liess sich nimlich fiir nicht
niher umschriebene «Auslagen in Amtsgeschiften» ohne Belege
Spesen von zum Teil mehreren tausend Franken im Jahr vergtiten.
Damit beglichen sie mitunter auch Personliches wie die Primien
ithrer Autoversicherung oder Kosten bei Anliassen ihrer politischen
Partex.

Aufsehen erregten aber namentlich Reisen, die aus dem SEVA-
Fonds der Prisidialverwaltung bezahlt worden waren, so 1981 eine
Fahrt der Regierungsrite mit ihren Frauen nach Wien oder der
Besuch des englischen Fussball-Cupfinals in London 1983 durch den
Staatsschreiber sowie sechs Regierungsrite aus allen drei Regie-
rungsparteien. Gelegentlich finanzierte das SEVA-«Kisseli» der Pri-
sidialverwaltung zudem Ausfliige der «Bire», einer geselligen Verei-
nigung der amtierenden und der ehemaligen bernischen Regie-
rungsrite, die schon in der ersten Hilfte des 20. Jahrhunderts be-
stand. Hinter dieser Praxis stand nicht eine Bereicherungsabsicht der
Regierungsrite, sondern ein unbedachtes Fortfiithren von Traditio-
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nen, nach deren Anfingen und Berechtigung man nicht bohrend
fragte. Menschliche Schwichen und nicht wohlgeplantes Raffen
waren den Regierenden zum Verhingnis geworden und stellten ihr
Ansehen in Frage.

Am meisten Zorn losten iibrigens nicht Barzahlungen aus, son-
dern Reparaturen, welche der Polizeidirektor an seinem Privatauto
der Prestigemarke «Jaguar» zu wiederholten Malen in der Garage
des Kantonalen Kriegskommissariates hatte ausfiihren lassen. Rudolf
Hafner schatzte den Wert dieser Gratisarbeiten auf 20 ooo Franken,
wihrend der Regierungsrat dem Grossen Rat in der Antwort auf
eine Interpellation eine niedrigere Summe nannte. Dennoch wurde
der «Jaguar» bald Stichwort und Symbolgegenstand fiir die Finanz-
affire "4,

3. DIE KANTONALEN WAHLEN VON 1986
UND IHRE FOLGEN

Die Regierungsrite Werner Martignoni und Hans Krihenbiihl
suchten die Wogen etwas zu glitten mit dem Entschluss, bei den
kantonalen Erneuerungswahlen vom Frithling 1986 nicht mehr zu
kandidieren. Auf den gleichen Zeitpunkt hin traten aus Altersgriin-
den auch Ernst Blaser und Henri-Louis Favre zuriick. Dieser Ur-
nengang galt nun mancherorts als Priifstein dafiir, wieviel Ansehen
und Vertrauen die Mitglieder der Exekutive und ihre Parteien noch
genossen. Tatsichlich endete er iiberraschend, aber ebensosehr wie
die Finanzaffire spielten dabei Tiicken des Verfahrens mit und eine
andere Ausgangslage als bei fritheren Wahlen.

Die Freisinnigen des Kantons Bern hatten sich 1978 etwas von
ihrem dominierenden Partner im Biirgerblock, der Schweizerischen
Volkspartei, gelost und in einer Volksinitiative eine leicht veriander-
te Zuteilung der Grossratsmandate namentlich in den kleinen Amts-
bezirken der Randregionen — meist Hochburgen der Schweizeri-
schen Volkspartei — verlangt. Der Vorschlag drang in der Volksab-
stimmung durch und brachte seinen Urhebern bei den Grossrats-
wahlen von 1982 bescheidene Gewinne um den Preis einer vor-
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tibergehenden Abkiihlung des Verhiltnisses zur Schweizerischen
Volkspartei. Diese hatte 1983 auch bei den eidgendssischen Wahlen
im Kanton Bern Verluste erlitten und bewegte sich anscheinend auf
einem absteigenden Ast.

Deshalb glaubte ein Teil der Berner Freisinnigen, sie flihren
besser, wenn sie 1986 mit einer eigenen freisinnigen Liste in den
Kampf um den Regierungsrat zogen statt mit einer gemeinsamen
Liste von Schweizerischer Volkspartei und Freisinn. Dabei stellten
sie nicht bloss zwei Kandidaten auf entsprechend ihrer bisherigen
Mandatzahl, sondern drei, vorgeblich um dem Biirger mehr Aus-
wahl zu bieten, aber doch auch in der Hoffnung, einen Sitz zu
gewinnen, sei es auf Kosten der Sozialdemokraten oder der Schwei-
zerischen Volkspartei. Damit war die vierzigjihrige Formel fiir die
Zusammensetzung des Regierungsrates in Frage gestellt, ebenso die
Partnerschaft mit der Schweizerischen Volkspartei, die nun ihrerseits
gleich sechs Kandidaten vorschlug. Die Sozialdemokraten empfah-
len ihre drei bisherigen Vertreter. Ebenfalls drei Anwirter portierte
die Freie Liste, eine linksbiirgerliche Oppositionsgruppe, die sich
besonders flir Anliegen des Umweltschutzes, aber auch der Frauen
einsetzte. Einige ihrer Prominenten hatten ihre Laufbahn beim
Freisinn begonnen, waren aber dann von ithm ausgeschlossen wor-
den oder hatten sich im Streit von ihm getrennt.

Das flihrte beim ersten Wahlgang vom 27. April 1986 zu einem
unerwarteten Ergebnis. Gewiahlt waren erst die Bisherigen René
Birtschi, Kurt Meyer und Gotthelf Biirki von den Sozialdemokraten
sowie Peter Schmid und Bernhard Miiller von der Schweizerischen
Volkspartei, ferner — ebenfalls von der Schweizerischen Volkspartei
—die beiden neuen Ulrich Augsburger und Peter Siegenthaler. Ganz
knapp verfehlte die Schweizerische Volkspartei einen flinften Sitz,
blieb doch ihr erster Nichtgewihlter mit 63 143 um weniger als 1 500
Stimmen hinter dem letzten Gewahlten mit 64 630 Stimmen zurtick.
Er erreichte damit das absolute Mehr nicht ganz, und erst recht
blieben alle tibrigen Kandidaten darunter.

Beim zweiten Wahlgang am 11. Mai 1986 standen sich nur noch
die Freisinnigen und die Freie Liste mit je einer Kandidatin und
einem Kandidaten gegeniiber. Gewiahlt wurden zur allgemeinen
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Uberraschung Leni Robert und Benjamin Hofstetter von der Freien
Liste mit einem Vorsprung auf die Freisinnigen von 1000 bezie-
hungsweise 8000 Stimmen. Den Ausschlag hatten wohl die Wihler
der Sozialdemokraten und der Schweizerischen Volkspartei gege-
ben, fiir die bei diesem zweiten Wahlgang nichts mehr auf dem Spiel
stand.

Leni Robert war damit die erste bernische Regierungsritin, und
zum ersten Mal seit 1831 sassen keine Freisinnigen in der Kantons-
exekutive. Da Sozialdemokraten und Vertreter der Freien Liste in
der Regel gleich stimmten, vermochten sie die Regierungsrite aus
der Schweizerischen Volkspartei in die Minderheit zu versetzen.

Im Grossen Rat allerdings besassen Schweizerische Volkspartei
und Freisinnige immer noch die Mehrheit. Freilich hatte die
Schweizerische Volkspartei bei den Wahlen fiir die Legislative weit
schlechter abgeschnitten als bei jenen zum Regierungsrat und von
thren bisher 78 Sitzen 9 verloren, die Freie Liste daflir 11 gewon-
nen. Die Berner Biirger hatten also widerspriichlich gewihlt, und
ithr Wille liess sich nicht leicht deuten. Besonders iiberraschte das
gute Abschneiden der Schweizerischen Volkspartei und der Bishe-
rigen bei den Regierungsratswahlen. Freilich war der Bericht der
Besonderen Untersuchungskommission zum Thema Spesen, Rei-
sen und Autoreparaturen anfangs Mai 1986 noch nicht veroffent-
licht, sondern bewusst bis nach dem Wahltermin zuriickgehalten
worden''s.

Wenig spater zeugten dann zwei weitere Urnenginge wieder von
deutlichem Unbehagen gegeniiber der Exekutive. Im Juni 1987
nahm das Volk eine Initiative «Gegen die Wiahlbarkeit von Regie-
rungsriten in die Bundesversammlung» hoch an und rund zwei Jahre
spiter auch ein Volksbegehren flir die Verkleinerung des Regie-
runggsrates von 9 auf 7 Mitglieder. Hier fiel der Entscheid mit 57 ooo
gegen 49 0ooo Stimmen allerdings verhiltnismissig knapp aus. Das
Oberland und der franzgsischsprachige Berner Jura verwarfen, eben-
so die Mehrzahl der Amtsbezirke. Ausgegangen war die Initiative
von Personen am rechten Fliigel der beiden grossen biirgerlichen
Parteien. Sie wollte einesteils die Leistung von Regierung und
Verwaltung heben, andernteils aber auch Voraussetzungen schaffen,
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um bei den Erneuerungswahlen von 1990 die Vertreter der Freien
Liste leichter wieder aus der Regierung entfernen zu kénnen ',

Das gelang tatsichlich. 1990 fanden sich Freisinnige und Schwei-
zerische Volkspartei wieder zu einer gemeinsamen Liste, die drei
Sitze flir die Schweizerische Volkspartei und zwei fiir die Freisinni-
gen gewann. Die Sozialdemokraten mussten sich mit den iibrigen
zwel begniigen. Diese Verteilung entsprach nicht dem Ergebnis der
gleichzeitigen Grossratswahlen. Dort gewannen die Sozialdemokra-
ten 8 Sitze hinzu, die Freie Liste behauptete ihre 12 Mandate,
wihrend die Freisinnigen, die schon 1986 zuriickgekrebst waren,
nochmals § Sitze verloren. Angesichts dieser R esultate mag man sich
fragen, ob die Finanzaffire eine Wende in der bernischen Politik
eingeleitet oder ob sie bloss ein Intermezzo dargestellt habe. Vor-
liufig deuten die Zeichen eher auf die zweite Variante ''7.

244



	Die "Finanzaffäre" und ihr Umfeld

